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I BUNDESRECHENAMT 
GZ. 31~:'/2 

DVR: 0000035 
Hin:ere Zollamtsstr.4 
!?ostfach 
A-1033 Wien 

Sachbearbeiter: 
VB Dr. Alberer 
Telefon: (0222) 711 23 
Klappe 2212 Durchwahl 
~2lefax: 713 06 10 

An das 
B~ndesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
,010 W1 en 

Be:'!". : 2n~w~rf eines 3~ndespflegegeldgese~zes; 
S~e~~~~~rra~~e des B~~des~ec~e~am~es 

3un~esrec~ena~~ Z~~ 2n~w~rf eines 3~n~espf:egegeldgesetzes (B?GGl wie 

(?aragrap~en o~ne nähere Bezeichnung bez~ehen sich 

c.e:1 2r;.~wurf) : 

. Zu § 3 Einleitungssatz: 

1.1. ( 1 \ 
\ ~) Zum Vorhaben, den Anspruch auf ?flegegeld an den gewöhnlichen 

Aufent.ha:t im :nland zu knüpfen, gibt das 3undesrechenamt folgen-

des zu bedenken: 

1. Durch den Ausschlu~ von Personen, die ihren gewöhnlichen Auf­

enthalt im Ausland haben, würde es dort lebenden Angehörigen 

erschwert, ihre pflegebedürftigen 2ltern oder Verwandten zu 

sich in Pflege zu nehmen und diese Pflege zu finanzieren. Durch 

eine solche Pflege im Ausland würde der Republik Österreich 

überdies ein beträchtlicher Pflegeaufwand, den zB eine Aufnahme 

in ein Pflegeheim mit sich brächte, erspart. 

2. Es wäre sicherlich nicht gerechtfertigt, ehemalige Flüchtlinge, 

die zwischen 1938 und 1945 Österreich verlassen mupten, nu~ehr 

nicht am System der Pflegevorsorge teilhaben zu lassen, zumal 

nicht ausgeschlossen werden kann, dap die Pflegebedürftigkeit 

in damaligen Ereignissen mitbegründet ist. 
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3. Weiters würden Persohen, die vor dem 1. Jänner 1993 ke~nen An- • 

spruch auf eine pflegebezogene Leiscung haben, schlechter ge­

stellt als jene, die bereits Anspruch auf eine solche Leis:.ung i 

haben. Dieses Ergebnis steht mit de~ Intent:ion des Ent:wu~fs im 

Widerspruch, bei gleicher Pflegebedürftig~eic gleiche Leistun­

gen zu garantieren. 

(2) Der Hintergrund diese Vorhabens ist: offensicht:lich in der be­

absichtigten Harmonisierung der Pflegevorsorge mit: den diesbezüg- I': ,'I 

lichen EG-Vorschrift:en zu sehen, wobei \~ohl davon a~sgegangen 

wird, daß EG-Bürgern Pflegeleiscungen uhabhängig von ihrer jewei-

ligen Staatsangehörigkeit vom Aufenthaltsstaat gewäh~t we~den. 

Nach dem Informationsstand des Bundesrechenam:.es wu~de Jedoc~ eine 

diesbezügliche EG-Richtlinie noch nicht erlassen; es wi~d da~e~ 

ein einheitliches Sys:.em der ?flegevorscr;e in de~ ~G w~~de die 

obe~ angesprochene~ P~oble~e z~r Gä~ze bese~~~ge~, da e:'::-

zelne Pensionis:.en - vo~ allem die oben angesprcc~enen ?lüc~tlinge 

- i~~en Wohnsitz auße~halb de~ EG (Übe~see) haben. 

1.2 Sollte dieses Vo~haben jedoch Eingang ins 3PGG finden, wäre noch 

folgendes zu berücksichtigen: § 40 sieht: keine E~~öhung ~er wei-

terhin zu er~~~nge~de~ 3eträge z~m l. Jä~ner vo~. 'l'iei ters 

sollte nach Auffassung des 3undes~echenamces -~r..::::.. t:::! __ ... _ lvLnde~ung , =:.--

lenfalls auch eine Einstellung der leistung bei eine~ Verbesserung 

des Gesundheitszustandes bzw. bei gänZlichem Wegfall der 3ilflo-

sigkeit jedenfalls zulässig sein; dasselbe müßte auch für eine Er­

höhung der Leistung bei Verschlechterung des Gesund~eitszust:andes 

gelten. 

2 Zu § 3 Z.4 und 5: 

2.1 § 3 Z.4 stellt auf Bezieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses 

ab und läßt daher eine Reihe von Personengruppen unberücksichtigt, 

die nach der derzeitigen Rechtslage bei Hilflosigkeit Ar.spruch auf 

eine pflegebezogene Leistung (Hilflosenzulage bzw. -zuschuß) ha­

ben: 

2.1.1 Bezieher (innen) eines Übergangsbeitrages oder e~nes Versorgungs­

geldes nach dem Pensionsgesetz 1965 (PG 1965), 3GBl. Nr. 340; 

2.1.2 Bezieher (innen) eines Übergangsbeitrages, eines Versorgungsgeldes 

oder eines Unterhaltsbeitrages nach 
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- der Sali~enarbeiter-pensionsordnung 1967 (SAPO 1967), 3GBl. Nr. 

5/.968; 

- dem Post- und Telegraphen-Pensio~sgesetz 1967, BG31. Nr. 231; 

3 

- dem Bundesgesetz vom 1. Juli 1967 über d~e Pens~onsansprüche der 

Zivilbediensteten der ehemaligen K. u. K. Heeresver~~a~tung ~nd 

ihrer Hinterbliebenen, 8GB1. Nr. 255; 

- dem Dorotheumsgesetz, 3GB1. Nr. 66/1979; 

- dem Bundestheaterpensionsgesetz (3ThPG), 3GBl. Nr. 159/1958; 

- § 163 Abs.8 des 3eamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (2DG 1979), 

3GB1. Nr. 333; 

EntsChließungen des B~ndespräsidenten, mit denen außerordentliche 

Versorg~ngsgenüsse gewährt wurden. 

2.1.3 Weitere kleine Gruppen von Pensionsbeziehern, zB die sog. "Roth-

schildpensionisten", deren Pensicnsau~wand gemä~ § 2 des 3undesge-

setzes 3G31. Nr. 2C2/1949 ver:.raglich vom Bund über~OrnIne:l. wurde, 

oder die Bezieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses nach §§ 34, 

35 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186. 

Nach dem Entwurf sollen auch Personen, deren ?e~s~onsansp~üche 

S:"C:' .. i::s~esor..de~e 

diese sollen zu gleiche~ Beding~ngen von den ~änder:l. ?flegegeld 

beziehen. 

22 (1) ?ür d~e ~nter TZ 2.1.3 und 2.1.4 genannten Gruppen lei:.et sich 

der Anspruch auf eine pflegebezogene ~eist~ng in der ~egel dara~s 

ab, daß die für sie maßgebenden Pensionsvorschri~ten die sinngemä­

~e Anwendung anderer Pe~sionsvorschr~ften - des PS 1965 oder des 

ASVG - vorsehen. Diese Verweisung verleiht nur solange Afl.spruch 

auf eine pflegebezogene Leistung, als diese im Pensionsrecht gere­

gelt wird; mit der Herausnahme dieser pflegebezogenen Le~stungen 

aus dem Pensionsrecht würden daher die Ansprüche ersatzlos entfal-

len. 

(2) Es ist daher zu befürchten, daß die unter TZ 2.1.3 und 2.1.4 

genannten und allenfalls noch weitere kleine Gruppen von Pensions­

beziehern vom An~pruch auf Pflegegeld ausgeschlossen bleiben, 

falls die Länder den Anspruch auf Pflegegeld nach landesgesetzli­

chen Vorschriften nicht in dem Sinne regeln, daß alle Personen er­

faßt werden, denen kein Anspruch nach dem 3PGG zusteht. Damit wäre 

ein negativer Kompetenzkonflikt, der auf dem Rücken der betroffe­

nen Pensionisten auszutragen wäre, vorprogrammiert. 
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(3) Eine Einbeziehung der in TZ 2.1.4 genannten Personengruppen in 

den Kreis de~ Ansprucnsberech::igten nach dem BPGG erscheint 

aus Gründen de~ Gleichbehandlung erforderlich: Auch bei den 

Dienstverhältnisse~ der Salinenarbeiter, der vom Post- und Tele-

graphen-Pensionsgesetz 1967 e~faßten Postbediensteten, der sog. 

"neupragmatischen" Dorotheumsbediensteten und der Bediensteten der 

Österreichischen Bundestheater handelte es sich regelmäßig um pri-

vatrechtliche Dienstve~hältnisse; das - rückblickend betrachtet -

ehe~ zufällig scheinende K~iterium, ob sich die Pensionsansprüche 

der Betroffenen auf ei~e bundesgesetzliche Vorschrift (bzw. wie im 

Fali der Salinenarbeite~ und der ÖBB-Bedienstete~ auf eine im 

BG3l. ve~öffentlichte ~undmachung) oder auf eine nicht im BGB1. 

k~n~ge~achte privat~ec~tlic~e Vereinbarung stützen, sollte nic~t 

zu einer Sch:echterstellung einzelner ?ersonengruppen führen. 

(~; Jie teste :ösung f}r diese Problematik bestünde nach Auffas-

sung des 3undesrechenamtes darin, in § 3 Z.4 nur auf "Bezieher e1-

ner wiederkehrenden Pensionsleistung" (somi t ei~es Rc:.::e- oder ~/er-

sorgungsgenusses bzw. -bezuges, eines Übe~gangsbeitrages, eines 

Ve~sargungsge:des oder eines Jnterhaltsbeit~ages) nach den derzeit 

~~ Z.~ e~~ha:~en2n b~ndesqese~z:~c~e~ Vo~sc~rifte~ bzw. ~ntsc~:~e-

Y1cglichkei t zu sCf'_affe,_, wei :ere ?ersonengr~.lppen im Verordnungsweg 

in den Kreis der Ansp~~chsberechtigten nach dem BPGG einzubezie-

he~. Auf diesem Weg kö:-,nte" i:-,_sbescndere die in Abs. 1. der Erl§.ute-

rungen zu § 3 genannten, aber auch andere kleine ?ensonistengrup-

pen eine ~lspruchsberechtigung nach dem 3PGG erlangen. 

(5) 2ine weitere - ailerdings im VergleiCh zur Verordnungsermäch­

tigung engere, weil auf in Betrieben des Bundes ständig beschäf­

tigt gewesene ?ersonen beschränkte - Lösungsmöglichkeit für diese 

Problematik ~estünde in Kundmachungen der zuständigen Bundesmini­

ster im Sinne des Gesetzes StGB1. Nr. 180/1920, mit denen dem je­

weils betroffenen Personenkreis Ansprüche nach dem BPGG eingerälli~~ 

werden. 

(6) § 3 Z.5 wäre dann entbehrlich. 

~ I 

11 
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2.3 In sich ,·-.ridersprüchlicr. 2rsche::"':t: ac.ch, dap z','>/a:: Rc.ne- und Versor­

gungsgenußempfänger nach ce:: SAPO 1967, n~cht: abe:: so:che nach der 

Ö9B-?ensionsordnung (3SBi. ~r. 313/1966) ansprc.chsberechtigt sein 

2.4 

sollen: In beiden Fäl:"er. r.an -:'2 i c es s ich um Kc.nc.ll.achl.2.ngen im Sinne 

des Gesetzes StGBl. Nr. 180/::'920 (Art. 54 B-VG). Cber.:iies ll'iurde 

die SAPO 1967 seit 1981 meh::mals geändert, diese Änderungen wurden 

jedoch nur im Erlaßweg verfügt und nicht mehr im BG3l. kc.ndge~acht 

(zuletzt Art. 11 BGBL Nr. 324/1981). 

Beme::kt wird weiters, da~ die =:larstellung § 3 Z.4 li~. b, C 

und hangeführten 3undesgesecze nicht den vom 3Z~ herausgegebenen 

tI Leg:'s ti.scherl 2ic::'tlin:"er:. 1.99:J 11 er.. ~sprich:.. Es :r;.L~ -:e = ewe':'13 ="'au-

te::: n •.. BG32.. Nr-. 3C2/19a~!I I ., ~ r ;....... '. 
\':-...l... '- • ~ j I 

(lit:.c) ur.d " ... BG3:". ="Ir. 35/:'953" ( ~ ~ r ~ \ 
\ -- "- • .... j 

296/:" 9 3 3 I1 

3 Zu § 4: 

J ., 
..J. _ (:.) Nach § 4 Abs. 2 bz','>/. :-'.ach Absatz 5 der Er:äu -::erungen daz'J. so:"1 

ver-s :e:--.. en sind. Es ,......,.'<, 
..... l ............ 

sachlichen 3ereich ein Bedarf an Hi:~e vorliegen, ~obei die ~ah-

~u~gszubereitc~g gemä~ § 2 .~s.:2 ·.i~~""""""·""','-::1""\' &"""\ ~ 
• '-'- --"-"'''._''''':::1 c:es 

BM.\S :lunrnehr dem persj~ .. :i::::-:e:n. 3e~eic:: z:lgeorcr:e~ ""i':"::-::. 

(2; 3ei einem erheb~ic~e~ ~ei:" der A~spruchswe~be~ jz~. -je rech-

tig~e~ (im Bereich des 3undesrec~enam~es ca. L:~, sc~i= ca. 2SaO 

Pe~sonen) besteht jedoch Hi:flosigkei= iSd § 27 ?G :965 aus-

schließlich im sachliche~ Bereich. Jie Si~uation wi~d zwar dadurch 

gemildert, daß die Nahrungszubereitu~g nUlli~enr dem pe~sönlichen 

3ereich zugeordne= wird, trotzdem verbleiben ca. :000 Personen, 

die zwar Zlli~ Herbeischaffen von Nahrungsmitteln und Medikamenten, 

zur Reinigung der Wohnung, zum Waschen der Leib- und 3ettwäsche 

sowie zur Beheizung des Wohnraumes Hilfe benötigen, nicht jedoch 

im (künftigen) persönlichen Bereich. ~aut ständiger ReChtsprechung 

hatten diese Personen - trotz des in § 27 PG 1965 enthaltenen Er­

fordernisses von Wartung und Hilfe - bisher &~spruch auf Hi:flo­

senzulage der Stufe I (vgl. VwGH vom 10. Oktober 1988, Zl. 

87/12/0067, und vom 21. Oktober 1991, Zl. 90/12/0:80). Nach dem 

vorliegenden Entwurf ist jedoch ?flegebedürftigkeit bei dieser 

Sachlage nicht mehr gegeben. 
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(3) Es wird daher vorgeschlagen, die Begriffe "Beereuung und Hil-

fe" durch den Begriff "Pflege" zu er-seezen ("?:::i.ege"-geld!) und 

diesen Begriff im Gesetz (z.3. als § 1 Abs.2) ',vie folge zu defi-

nieren: 

"ünter Pflege im Sinne dieses Bundesgeset.zes si.:;.d alle Maßnahmen 

zu verstehen, deren Personen bedürfen, die aufgr-und einer ~örper­

lichen, geistigen oder psychischen Behinderung für die Dauer von 

voraussichtlich wenigst.ens sechs Monaten niche i~stande sind, le-

berl.snotwendige Verrichtungen alleirl durchzufüh~e::..." 

§ 4 Abs.2 könnte dann laut.en: 

"Vorbehaltlich des Abs.4 aebühr-t. ?::legegeld in ::6::e der 

Sture :l.: 

Persor.en, c:"e der P:lege 

St'...lfe 2: 

Personen, die mehr als zwei St.unden e~g:ich cder- j~rchschnit.elich 

lerdings inha:t.lich nicht. ~ic deG hier ent.~or=enenen ?::legebegri::= 

3.2 Der- Begr-iff "Zuerkennung" er-sc::-'.e:.nc im ?a:":"e einer ::"eist:ung, ac.f 

die ein Rechtsanspruch bestehen soll, unangebracht.. § 4 Abs.4 Sat.z 

2 soll ce daher lauten: "Auf ?:: l.egegel::' nac~. ei:'.er bes t.imrnten St:u:::e 

gemäß .4.bs. 2 best.ehe ab 1. ,jän:'cer 1997 ein ~echt.sanspr:...:.ch." 

4 Zu § 7: 

.. 

I 

i: 
! 

2s wird empfohlen, alle wegen Pflegebedürft:igkeit. nach anderen bun­

desgesetzlichen Vorschrift.en zust:ehenden Leistungen (z.B. die er­

höhte Familienbeihilfe ab Anfall des Pflegegeldes, die Pflege- oder 

Blindenzulage nach §§ 18 bzw. 19 KOVG 1957) als t.ypisch pflegebezo­

gene Leistungen nicht nur auf das Pflegegeld anzurechnen, sondern 

durch das Pflegegeld zu ersetzen: Einerseit:s könnt:e der durch die 

Anrechnung entstehende Verwaltungsaufwand eingespart., andererseits 

die durch die nicht auszuschließende Möglichkeit. des Doppelbezuges 

:.mmanente Gefahr hoher Ersatzforderungen vermieden werden. Zudem 

steht die Weiterbelassung der betragsmäßig höheren Pflege- bzw. 

Blindenzulagen gemäß §§ 18, 19 KOVG 1957 mit der erklärten Inten- ! 

tion des BPGG in Widerspruch, bei gleicher Pflegebedürftigkeit 

gleiche Leistungen vorzusehen. 
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5 Zu § 8: 

Bei der Zustellung von Schriftstücken ereten ~äufig Schwierigkeiten 

auf (z.B. wegen Ortsabwesenheit des Empfängers), durch die sich der 

Anspruch auf ?flegegeld in Einzelfällen unangemessen verlängern 

könnte. Dareberhinaus erscheint es sachlich überhaupt nicht ge-

rechtfertigt, die Leistung von ?flegegeld an andere Kriterien als 

den Gesundheitzszustand der Betroffenen zu knüpfen. Es wird daher 

empfohlen, die Einstellung oder Herabsetzung des ?flegegeldes kei-

nesfalls an die Zustellung der betreffenden Mitteilung, sondern -

wie , 1 . , ". , ,_. , . h"' Q" h 
a~ eln sacrr~lC~ gerecnt~erc~gt erscnelnc - aussc. ~le~_lc. an 

die Veränderung im Ausma~ der Pflegebedürftigkeit zu knüpfen. 

5.2 Ar'i.stelle des -~!iscr .. a~:e:-,~ Be·;;r~:fs "aL:sz\..:.sprechen" in Abs.2 sollte -

tAiie auc{: l ~ .. ;..os .. 4: - ce::- Kiare ?.ec:--~ tsbe;ri:::: !t feS L.zus:.ellen 11 ve~;,\je:-" .. -

b Zu § 9: 

fordernde ~eis~~ng bereits hingegeben w~rde, daß also bereits ein 

Schaden entst~nden is~. Der in die Zuk~nfe weisende 3egriff des 

"en'l"achsen~er-_ .3c::'adens" so~ ... ce dar,er durch 11 en'l"achsenen Schaden" 

e~se~:::. ~tJ'e~de:-: .. 

7 Zu § 10: 

7.1 ( 1 \ 
.... 1 § 10 gibt keine Rechesgrundlage für die Rückforderung von 3e-

trägen, die gemäß § 11 Ans.1 nicht auszuzahlen gewesen wären, wenn 

die Meldung über den Spitalsaufenthalt zwar reChtzeitig erstattet 

wird, der EntSCheidungsträger aber einerseits aus rechtlichen - die 

Leistungen sind gemäß § 16 jeweils am Monatsersten im voraus fällig 

anderererseits aus technischen Gründen - die Liquidierung der 

zum Monatsersten fällig werdenden Beträge erfolgt regelmäßig be­

reits in der ersten Hälfte des Vormonats - nicht in der Lage ist, 

die Auszahlung zum Beginn der fünften Woche des Spitalsaufenthalts 

einzustellen: Der Zahlungsempfänger kann ja nicht im vorhinein ab­

schätzen, wann er (bzw. der Anspruchsberechtigte) in eine Kranken­

anstalt aufgenommen werden wird und wie lange dieser Aufenthalt 

dauern wird; eine Meldung wird daher regelmäßig erst nach den er-
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ste~ vie~ Wochen des Au=entha~~es bzw. überhaupt ersc im nachhinei~· 

erfolgen kön~en. üm diesEs sachlich und fiskalisch unbefriedigende 

Ergebnis zu vermEidEn, ~-.j~ire § 11 um eine dem § 12 Abs. 2 analoge 3e-- i 

sei2~ung zu ergänzen. 

(2 ) § 10 stellt wie § 1. 0 7 ASVG nebe:--. gesetzlichen Anspruchs-

gründe noch subjektive E~e~enee des Zahlungsempfängers, was zu ei­

ner der Incention des B?GG widersprechEnden Verwendung der Mietel 

führt und daher weder sachlich noch fiska~isch gerechtfertigt er-

scheine. Dies könnte VErmieden werden, wenn § 10 dem § 39 PG 1965 

(bzw. dem § 13a GG 1956) angegl~chen würde: Diese Bestirr@ung st.ellt 

auf das objekcive Vorliegen gueen Glaubens beim Empfang der Lei­ i 

stung ab und gewährleis~ec im Zusa~~enhang mit dem in § 2 ABGB ene- I 

hal~enen Grundsacz des ös:erre~chischen Rechts, wonach Kenncnis der 

ordenelich kundgemacheen Gesetze vorauszuseezen ise, daß Pflegegeld 

r.~r dort eingesetze wi~d, wo ~ach der :~~en~~on des 3?GG ein ta:-

sächlicher 3edar: danac~ bEs:e~t . 

. ~s. 3 .3aez 2 ei:--.e Solidarhaftung des gesetzlichen Vertreters OE-

g~ünde: werden soll; falls d~ES nich: beabsichcigt ist, sollte aus 

Grür.de:1 der Kla~hei:-. c .. e~ 3eg~ =- =:: '! .. -\r..sp~uchs~erech "Ciq':er" verwendec 

7.3 Die Formulierungen des § 10 Ans.3 und 6 seehen, weil die weiceren 

Voraussetzungen der Rück:orderbarkeic fEhlen, im Widerspruch zu 

§ 10 MS. 1, der die Vorausseez'J.nger. de~ Ersatzpflichc festlegt. ;)ie i 

Wendung "zu Unrecht empfangener P:legegelder" sollte daher durch 

"rückforderbarer ?flegegelder" ersetz~ 'derden . 

7.4 (1) Wünschenswert wäre eine Vereinheiclichung des Rückforderungs­

rechts in den Versorgungssystemen: So sind etwa rückforderbare Lei­

stungen gemäß § 39 Abs. 2 und 4 PG 1965, § 13a Abs. 2 und 4 GG 1956 

bzw. § 127 Abs.2 BDG 1979 idF BG BGB1. Nr. 12/1992 durch Abzug, ge­

mäß § 103 ASVG hingegen durch Aufrechnung hereinzubringen. 

(2) Aus dem Zivilrecht ergibt sich, daß die Aufrechnung jedenfalls 

1. gegen das weiterhin gebührende Pflegegeld sowie 
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2. i~ Rahmen des pfändbaren Teils - bei Unterstellung eines recht­

lichen Zusammenhanges auch darüber hinaus - auch gegen die 

Grundleis~ung im Sinne des § 3 

s::att.:inden kann (§ 293 .;'bs. 3 20). Zur Gewähr1eisc:.lng eines ein­

heit.:ichen Rück:orderungsverfahrens sollce eine exakt.e Klärung 

jedenfalls in die Erläuterungen aufgenommen werden. 

( 
1 '. - } Lediglich aus den Erläuterungen zu § 10, nicht aber aus dem Ge-

se::z selbst ge~t hervor, daß die Verpflicht.ung zum Ersatz r1ckfor-

derbarer Pflegegelder mit 3escheid auszusprec~en isc. Sollte dies 

ca~sächlich beabsichtigt sein, wäre eine geset.zliche Verankerung 

dieser Verfa::--:rensbes~im.rnu!1g er:orderlicr .. 

(2) Ei:-,e solc:-.e gesetzliche 3esti,nmung 1ie3e j edoc:: .,../egen der zu 

erwartenden großen Anzah: der demgemä~ zu erlassenden 3escheide 

(z.3. als ?olge von längeren Spitalsaufen~ha:t.en) sehr erhebliche 

kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, daß der größte ?eil 

3escheides bedarf. :~ Hinblick au: das 2r:ordernis der Verwal::ungs-

verein:achung einerseits, aber auch auf das Rechtsschut.zinteresse 

§ ::"3a A.bs.3 GG 

7.6 Wei::ers wird darauf hingewiesen, daß Organe des 3undes auch § 50 

der Bundeshaushaltsverordnung 1989, BGB1. Nr. 570, betreffend Auf­

rechnung zu beachten haben. 

8 Zu § 12: 

8.1 Die Kostentragung durch die in § 12 Abs.l, Einleicungssatz, genann­

ten Rechcsträger ist regelmäßig eine bloß subsidiäre und kann daher 

der Höhe nach von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Das Un-

terbleiben der Auszahlung erscheint jedoch nur dann gerechtfertigt, 

wenn die Aufenthaltskoscen überwiegend von einem der genannten 

Rechtsträger getragen werden; § 12 Abs.l sollte somit dahingehend 

konkretisiert werden. 
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8.2 Angewiesene Pflegegelder , auf die der Empfänger gemä:3 § 12 Abs. 1 

keinen Anspruch mehr hatte, sind jedenfalls im Sinne des § 10 zu 

Unrecht (ohne Titel) bezogen. I~ Kor.sequenz des § 10 Ans. 3 wäre cer 

Ersatz dieser Beträge nicht durc~ Anrechnung, sonder~ durc~ Auf­

rechnung zu bewirken. § 12 Abs.2 kann daher nur als lex specialis 

zu § 10 verstanden und so interpretiert werden, daß der Ersatz von 

Pflegegeldern, auf die der Anspruchsberechtigte gemä~ § 12 .~s.l 

keinen Anspruch mehr hatte, durch (formlose) Anrechnung von den 3e­

stiTh~ungen des § 10 ausgenommen werden soll. Nach Auffassung des 

Bundesrechenamtes sollte in Betracht gezogen ~erden, die Ersatz­

pflicht grundsätzlich durch ein solches vereinfachtes Rückforde­

rungsverfahren zu regeln und eine bescheiQ~ä~ige .~sprache erst: auf 

Verlangen des ~rsaczp!lichtigen bzw. bei Zahlu~gsverweigeru~g vcr-

zusehen (vgl. TZ 7.5 Abs.2). 

9 Zu § 13 (in der ursprünglichen ?ass~ng des Entw~rfs) 

o 1 ........ ~ Saut de~ Erläuterunge~ zu § 13 wird die Frage, ob 

3e:reu~ng und ~ilfe im Ausland weiter gesichert: ist:, vom Ent:sc~ei-

dungstr!ger in gewissen Zeitabst:änden zu Cberpr:~en sein. "~~ 3~n-

durchgerührt werden soll, bleibt: unklar. 

9.2 Nach cen Erläuterungen zu § 13 soll - wenn sich die pflegebed:rft:i-

ge ?erson ohne Zusti:t\TI'.'..:.ng des Ent:scr-,eidungsträgers :!r.ger im .-\'..:.S-

land aufhält - das Pflegegeld lediglich für die ers:e~ zwei ~cnat:e 

dieses Aufenthaltes gezahlt werden; danach soll die Auszahlung des 

Pflegegeldes unterbleiben. Nach der vorliegenden Textfassung (§ 13 

Abs.1 iVm Abs.2) würde jedoch der Anspruch auc~ dann nur zehn Mona­

te pro Jahr ruhen und jeweilS für zwei Monate zahlbar sein, wenn 

sich der Anspruchsberechtigte dauernd ohne Zustimmung im Ausland 

aufhält. Nach ho. Auffassung könnte zur Klarstellung die Wortfolge 

"pro Kalenderjahr" in Abs.1 entfallen, zumal es nicht einsichtig 

ist, warum beispielsweise ein Auslandsaufenthalt vom 15. November 

bis zum 15. Februar des Folgejahres anders behandelt werden soll 

als ein dreimonatiger Auslandsaufenthalt innerhalb eines Kalender­

jahres. 

I1 

1 ' 

I' 
1 

!I, 
" 

I, 

!, 
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• 
10 Zu § 14: 

10.1 Der Inhalt ergibt sich bereits aus § 290 Abs.1 Z.2 der 2xe~u~io~s­

ordnung, RG31. Nr. 79/1896 idF BGBl. Nr. 628/199:; § 14 könn~e 

daher ersatzlos entfallen. 

10.2 Nach Auffassung des Bundesrechenam~es bedürfen jedoch folgende Fra­

gen einer (gesetzlichen) Klärung: 

1. ~insichtlich § 12 Abs.l KSchG, der die Ab~retung einer Lohn­

oder Gehal~sforderung des Verbrauchers an den ~n~ernehmer - ge­

mäß § 1 Abs.2 Satz 2 KSchG gelten ~uris~isehe ?ersonen des öf-

fen~lichen Rechts i~me~ als solche - Z~~ Sic~e~ung oder Be:~~e-

digung seiner noch niehe fälligen Forderung un~ersag~: Die Hil~-

:ose~z~lage way bisher Bes~a~d~eil de~ ?e~sio~ (§ 3 Abs.2 ?G 

1965) und il'lar daher von § l2 Abs.1 KScr.G umfa~~. Ist auch das 

Pflegegeld Bestandteil der Lohn- oder Gehaltsforderung und un­

terliegt seine Abtretung außer der Beschränkung des § 293 Abs.2 

EO auch jener des § 12 Abs.1 KSchG? 

~ =~ ~inblic~ auf Uneerhalcscicel, die ver Encs~ehung des An-

spr:..:cr .. s au: ?flegegeld geschaffen wurden .. .. -. unQ s~c~ au: e~~e~ 

;:1~ozer:-:t:..e2.2.2n Tei: ces (!I~v:e ':":runer Narrte::.. r.:.abe:---.. c.e!,":!1 ode~ p al.:. 3 

',..reIcher Quelle auch immer z..:fließec.den") "Ne~~oeinkommens" 

(oder äh::.lieher ?ormulierungen) beziehe!'~ ("Bruchteilstitel" ) 

Ist das Pflegegeld Bestandteil des "Nettoeinkonunens" des Pen-

sionisten? In diese~ Fall hä~~e nämlich der ?flegebedürf~ige 

einen prozen:uellen Teil des ?flegegeldes an seinen unterhalts-

berechcigten :~~he~e~ Ehega~~en bzw. an se~~e ~n~erhal~sberec~-

cig~en Ki~der abzuführen. Auch der Verscrgungsanspruch sei~es 

früheren Ehegatcen riehtec sich im Falle des § 19 Abs.4 Satz: 

PG 1965 nach der Un~erhal~sleistung, auf die der frühere Ehe­

ga~te gegen den Vers~orbenen an dessen Scerbe~ag Anspruch ge­

habt hat: Der monatliche Versorgungsgenuß des früheren Ehegat­

ten wäre nach der Rechtsprechung nach dem durch die Einbezie­

hung des Pflegegeldes in die Bemessungsgrundlage erhöhten Un­

terhaltsanspruch zu berechnen, was sachlich nicht gerechtfer­

tigt erscheint. Zufolge Art. XXXIV Z.4 8GBI. Nr. 628/1991 kön­

nen auf Bruchteilstitel gestützte Exekutionsancräge jedenfalls 

bis Ende 1995 gestellt werden, wobei solche Exekucionsbewilli­

gungen mehrere Jahrzehnte wirksam bleiben können. 
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'" Zu §§ 16, 17: 

11.1 Sofern die Anspruchsberecheigu~g auf weieere ?ersone~gruppen a~s~e­

der...::t wird (vgl. TZ 2), sollee der Ausdruck "Bundesgesetze" in § 16 

Abs.2 durch einen umfassenderen Begriff, zB "Normen", ersetzt wer­

den . 

.LI. L § 16 MS. 2 verweist bezüglich der Auszahlung des Pflegegeldes a~.l= 

die für die Auszahlung der Gru~dleistung anzuwe~de~den Normen. 

Durch diese Nor~en - z3 § 35 PG 1965 - wird die Ausza~lung von 

Geldleistungen umfassend geregele. Durch die Spezialnorm des § ~i 

l-.bs.1 ergeben sich gewisse iiiidersprüche und .i\uslegt.:ngsschwierig:-<.ei-

Gem§'ß § 35 Abs.3 PG 1965 d~rfen Geldleis~ungen nur ein t(c::~o 

~berwiesen werden. das auf den Anspruc~sberecheigcen laucec, w§.~-

rend § 17 Abs. l auch die Üben;eisung a'-..:f ein Koneo ces gesetz:'i-

cnen Vertreters bzw. des Sac~walters z~lie~e. 

ciese Bedingung nicht vor. 

Zu.r Vermeicung solc~er Schwierigkeit:.en ',,,ird emp:ohle:--.. § 17 Abs.:' 

ersaez:os zu sereichen. zuma: sich die Vercretungsmachc Ces gese~z-

lichen Vert:.recers bereit:.s aus dem bürgerlichen Rech~. diejenige des 

Sachwalters aus dem jeweiligen Bestellungsbeschlu~ ergibt:.. 

ll.3 Der Inhalt des § 17 Abs.3 sollte aus systematischen Gründen ln § 5 

aufgenoro~en werden. 

12 Zu § 18: 

(1) Gemäß §§ 73 und 145 AußStrG handelt es sich bei "Krankheits­

und Leichenkosten" um gleiChermaßen bevorrangte Nachlaß forderungen. 

Die im § 18 vorgesehene Sondererbfolge würde demnach Personen, die 

die Kosten des Begräbni3ses eines Anspruchsberechtigten bezahlt ha­
ben und ihre daraus resultierenden Forderungen gegen den nicht aus­
reichenden Nachlaß richten müssen, gegenüber den im § 18 genannten 

Personen benachteiligen; dies erscheint sachlich nicht gerechtfer-

I 
I 
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tigt. § 18 sollte daher mit den bestehe~den Normen harmonisiert 

werden, zumal § 46 Abs.l Z.7 KO sogar eine Bevorrechtung der "!eo­

sten eines einfachen Begräbnisses" gegenüber !(rankr.eitskosten vor­

sieht. 

(2) § 18 Abs.3 läßt offen, ob neben den in Abs.1 genannten Personen 

auch die Erben der Partei das Verfahren fortführen können, weil der 

für den Bereich der bürgerlichen Rechtspflege gel~ende Gr~ndsatz, 

wonach der Rechtsnachfolger einer Partei in das bereits anhängige 

Verfahren eintritt, auch für das Verwaltungsverfahren gilt (z3 VwGH 

vom 26. Jänner 1955, Zl. 155/52, SlgNF 3635A). Es bedürfte daher 

entweder eines gesetzlichen A~sschlusses der Srben vom Recht a~= 

VerfahrensfortfDhrung oder einer KCllisionsregelung, widrigenfalls 

die vorgeschlagene Sondererbfolge zu Vcllzugsproble2en führt. 

(3) Qarüberhina~s wird s~cn a~s der getrennte~ Beha~dlung von ?en-

sicnsg~thaben, die beim Verlassenschaftsgericht zum Nachla~ anzu-

~elden si~c (i~sjesc~dere Sonde~zah~ungsa~~eil) I ~nd von Gut~a~e~ 

steht, jedenfalls ein erhebli2her Verwaltungsmehraufwand ergeben. 

13 Zu §§ 19 und 27: 

:3.: Die Erhebung, ob der durch das ?flegegeld a~gestrebte Zwec~ er-

reicht oder das Pflegegeld zwecke~tspreche~d verwendet wird, w~r~e 

eine umfangreiche Kontrol.ltätigkeit durch die E~tscheidungsträger 

und semit einen erheblichen Verwaltungsmehraufwand erfordern. Es 

muß festgehalten werden, daß das Bundesrechenamt nicht über die da­

zu erforderliche personelle Ausstattung verfügt; §§ 19 und 27 er­

scheinen somit aus derzeitiger Sicht nicht vcllziehbar. 

13.2 Die bezüglich der Pflegegeldbezieher verwendete Terminologie ist 

ur.einheitlich (zB § 12 .~s. 1: "pflegebedürftige Person", § 15: "3e­

zieher von Pflegegeld" , § 19 .t\.bs. 3 u. a.: "Anspruchsberechtigter" ) ; 

eine einheitliche Terminologie wäre aus legistischer Sicht wün­

schenswert. Probleme können dadurch entstehen, da~ an einigen Stel­

len gesetzliche Vertreter und Sachwalter ausdrücklich genannt wer­

den, an anderen jedoch nicht, was zu dem Feh:schl~ß führen könnte, 

daß dort, wo letztere nicht gesondert erwähnt sind, nur die An-
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spruchsberechtigten selbst ha~dlungsberechtigL sei~ sc~len. 

daher empfohlen, gesetz~iche Vertreter und Sachwal~er grundsä~zlic~ . , 

nicht zu erwähnen, da sich deren Befcgnisse ohnehin a~s dem ~Qrger-

lichen Recht bzw. aus dem Bestellungsbeschl~p ergeben. 

13.3 § 19 Abs.5 letzter Satz ("§ 12 ist sinngemäß anzuwenden.") lä3:: 

mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu, die jedoch alle unbefrie­

digend erscheinen. Fraglich ist zB: 

- Soll die teilweise Auszahlung des Pflegegeldes an den Srbr~nger 

der Sachleistungen erst ab dem Beginn der fünften Woche der Sr­

bringung von Sachleistungen wirksam werien? 

- Sollen dem Anspruchsberechtigten ohne R~cksicht auf das A~s~a~ 

der Sachleistungen 20vH des Pflegegeldes verbleiben? 

- ?alls die Sachleistung in der 2rbringung der vollen 2:1ege - z3 

in einem Pflegeheim - bescehc, ergibt sich ein Widerspruch: ~e~ä3 

\ r:'; 
, . . 

§ 12 .'\bs. 1 wäre dies:alls das Pflegegeld zu 80 ... :: :. c:: ~ a . ...:, S z :..: z a:: -

aus- I len, '!'Jährend es gemä~ § :9 Abs.5 an den 2rbringer 

Eine Klärung dieser Fragen erscheint jedenfalls erforderlich. 

::'4 Zu § 20: 

Aus hc. Sich~ besteht kein 3edarf, 

Le:'s"Cl.:r:g I d2.-e sic~_ scr:or .. allS § 3 2\bs. 1 Z. 3 1:':.. a 2S-cG :..988 e~;;~~t., 

auch ausdrücklich in das 3?GG aufzunehmen. Ebenso erscheint § 20 

.'\bs. 3 i~ Hinülick auf § :6 Abs. 2 8.berflüssig. 

1.5 Zu § 21: 

15.::' Abs.I sollte berichtigt werden: 

1. Zu Z.3: Das PG 1965 gilt auch für Beamte der Posc- und Telegra­

phenverwaltung; Dienstbehörde für diese Beamten (ihre Hinter­

bliebenen) ist jedoch nicht das Bundesrechenamt, sondern gemäß 

§ 4 Abs.2 DVV 1981 die zuständige Post- und Telegraphendirek­

tion, die auch die Funktion eines Entscheidungsträgers nach dem 

BPGG wahrzunehmen hätte. 

2. Zu Z.5 lit.c: Die Bundesregierung wäre auch dann als Entscnei­

dungsträger vorzusehen, wenn die Ansprüche auf einen Landes­

hauptmann zurückgehen. 

15.2 Abs.l Z.3 wäre hinsichtlich der Einbeziehung weiterer ?ersonen-

" 

i 
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gr~ppen (TZ 2) und hinsichtlich § 3 Z.5 z~ adapcie~en, soweit dem 

Bundesrechenamt die Fu~ktion des Entscheidungseräge~s zuko~~t. 

:5.3 Bei der Salinenarbeiter-Pensionsc~dnung 1967 sowie bei Encschlie-

ßungen des Bundespräsidenten handelt es sich niche um Bundesgeset­

ze. Die Wendung "die in § 3 genannten Bundesgeseeze" sollte daher 

durch "die in § 3 genanneen Normen" ersetze werden (ebenso in 

§§ 28,29,35 Abs.l, 38, 39 Abs.2 und 40 MS.3). 

16 Zu § 23: 

Gegen die Nichtanwendung der 3est:iIT~ungen über das Parteiengehör iill 

Ver~ahren vor den Sozialversicherungsträge~n bestehen gravierende 

verfassungsrechtliche Bedenke~ i~ Hinblick auf Art. 0 MRK: Durch 

den Ausschlu~ des Parteie~geh5rs bei gleichzeitiger Nichtanfecht-

bar'zei-c der Einordnung in eine bestiarr.t:e Ans:;:r:c'J.c:;'ssc'-.l:e Idird de:l 

getan. 

17 Zu § 24: 

von seinem Ve~e~ecer (Sachwa:ter) 

trag su~ somit von einer der genan~::en Personen 

darüber bes:eh-c, daß der Antrag von der darin genannten Person 

""'­.~. 

stammt. In der Praxis Iderden Aneräge jedoch !"'.äufig von dri ,:een Per­

sonen (Pflegepersonen, An;ehörigen, Hausärzten) gestellt, womit für 

die Anwendung der erwähneen Nor~ kein Raum bleibt. Der Eneschei­

dungsträger müßte in diesen Fällen jeweils m~t 3estätigungsauftrag 

gemäß § 13 Abs.4 AVG vorgehen. Unter Umscänden ise bei pflegebe­

dürftigen Personen nicht eilli~al auf diesem Weg eine Unterschrift 

erreichbar; um diese Komplikationen zu vermeiden, wird empfohlen, 

eine Ausnahme vom AVG derart zu statuieren, daß Anträge auf Pflege­

geld auch von dritter Seite - vor allem von Pflegepersonen - ge-

stellt werden können. 

17.2 ~ie Möglichkeit der rechtswirksamen Einbringung eines Antrags bei 

jeder (beliebigen?) anderen Behörde erscheint zu weit. 
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18 Zu § 25: 

1 -_0 

§ 25 Abs.1 lä~c den Fall außer 3etrachc, daß der Anspruc~swerbe~ 

bzw. -berechtigte den Hausbesuch des Arztes oder die ärztliche ~~­

tersuchung in der Wohnung verweigert. 

19 Zu § 26: 

In Pflegegeldsachen ist eine relativ kurze Verfahrensdauer prak­

tisch sehr bedeucsam: Bei dem i~ Betracht kommenden Personenkreis 

muß jederzeit mit einer Verschlechterung des GesundheiLszustances 

gerechnet werden. Erfahrungsgemäß ist mitunter die ErsLellung ~eh-

rerer Gucach~en - sogar innerhalb derselben Instanz - erforde~li=h 

bzw. werden Verfahren durch no~wendige R~=kfragen bei~ ä~z:liche~ 

Sachverscändigen (z.8. auf Grund von Einwendungen im Rah~en ces 

Parteiengehörs) verzögert, wobei die Klagefrist von drei Monaten 

die SiLuation noch versc~ärft. Dies fütr~ zu Verzerrungen, weil 

• 

sich unter Cmständen nicht ver~eiden läßc, daß die ~ncscheidung au= 

der Grundlage eines Sachverhal:s ergetL, der nichL L.._ ..... 

~~agsze~~pu~k~ e~~spr~c~~. =~ =ereich des Burrdes~ec~enac~es ~~~ 

währt; es wird dater empfohlen. die !lagefrisL möglichsL ku~z zu 

halcen. Im übrige~ wird darauf hingewiesen, daß § 0; Abs.2 ASGG 

keine spezielle Klagefrisc für ?flegegeldsachen vcrsieh~. 

20 Zu § 29: 

20.1 (1) Rechtsgrundlage für cie Heranziehung und EnLlchnung ärz~licher 

Sachverständiger in Verfahren betreffend Hilflosenzulage ist =~~ 

das Bundesrechenamt § 36 PG 1965, der als Sonderbe3ci~ung zu 

§§ 52 - 53a AVG zu betrachcen ist. Die Em:lohnung der Sachve~s-:än­

digen erfolgt demgemäp nicht durch Gebühren iSd Gebührenanspruchs­

gesetzes 1975, BGB1. Nr. 136, sondern durch Honorare. Ihre Höhe 

wird jeweils durch Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen fest­

gelegt, welches sich dabei an die vom Hauptverband an die einzelnen 

Sozialversicherungsträger ergehenden VorSChläge hält. 

(2) Diese Honorare becragen derzeit: 

Für den praktischen Arzt ........ . S 274,-; 

für den Facharzt ................. . S 335,-; 

Hausbesuchszuschlag .............. . S 161.-; 

Kilometergebühr (pro Doppel-~~) .. . S 20,-. 

11 

I! 
I 
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Zu diesen Sätzen kOTTune:-: j e'/ieils 20 vE r"!e:-:'rwercs ::euer. 

( 1 ) D;c 
.J..~ Länder Tirol und Vorarlberg zahlen au~ Grund von Vercräge~ 

mit der Ärzteschaft den Arzte~ im Raimen der DurchfC~rung des "Zu-

schus ses zur häuslichen Pflege" (Tirol) bzw. des "P ~ legezuschusses " 

(Vorarlberg) weitaus höhere Honorarsäcze als der Bund. Das Bundes­

rechename hat daher bereits heute größte Schwierigkeiten, in diese~ 

Ländern Vertrauensärzce zu finden, die bereit sind, zu den dem Bu~-

desrechename vorgegebenen ~onorarsäczen ärztlic~e Gutachten zu er-

scelien. Sollte die En::lohnung auf dem bisherigen, teilweise offen-

sichtlich zu niedrigen Niveau verbleiben, sind wesentliche Vollzie-

hungsprobleme zu erwarten. Laut dem Entwurf sind die Ärzte zwar zur 

Mitwirkung verpflichtet, die gerade in ?~legegeldsac~en erforderli-

ehe Genauigkeit und Raschheit bei der Erstellung vcn ~utachten kann 

jedoc~ weder durch Geseczesau~trag noch durch .scr:der~ 

über eine vernünftige ~onorarregelung erreich- wercen. 

(2 ) ~s wäre daher unbedingt Vollzugsbereich des 3urlces 
und der Länder einhei::lic~e Regelung des Hcnoraranspruc~s der arzt-

lichen Sachverständigen er~orderlic~. wozu mi:: 

die eine Auflistung der einzelnen persenlic~en 3edCr~nisse des An-

spruchswerbers enthalten sollten, ~Cr die Beweisaufna~~e durc~ 

ärztliche Sachverständige empfehlenswert. 

2:' Zu § 31: 

21.~ § 3~ Abs.l verpflichcet die Entscheidungscräger, die Übrigen 80zi-

alversicherungsträger und weitere 3ehörden, einander die erforder-

lichen Daten etc. zu überm:' tteln. Diese Bes timrm.:ng soll ce durch den 

Zusacz "auf Verlangen" ergänzt werden. 

21.2 Die in § 31 ALs.3 genannte Mitwirkung des Bundesrechenamtes im ADV­

Bereich ist nur insofern möglich, als die Datenverarbeitung über­

haupt durch das Bundesrechename erfolgt. 
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22 Zum 9. Abschnitt (Übergangsrecht) 
~ , 

22.1 Es fehlt: eine ü;:le~g3r.gsbes:i:ru;lung für jen FaL: .. , ca..G c2i Bez-..:.g z1,<,'e:'-

er ode~ mehrerer ?ensionsle:stüDgen bis~er ei~e p:~egebezoge~e Le~-

von einem Entsc~eidungst:räger geza~ .. lt wird, de~ gemä~ § 6 

nicht mehr zuständig ist: (z. B. 3ezug einer :ril:E:'~.ose:;.zul3ge zum Ver-

sorgungsbezug nach dem ?G 1965 bei gle:'c~zeitigem Anspruch auf ei~e 

Eigenpension nach dem ASVG; oder: Bezug einer n:'::losenzulaqe nach 

dem PG 1965 und eines darauf anzurechnenden Hil.:losenzuschusses 

nach dem ASVG) . 

22.2 Weite~s beda~: c.=..s § 35 .;bs.l zu § 8 Abs.2 e~-

r_er Klärung: Nac~ § 35 ,,;';:8.1 is:: a.2..~2r. ?erSOi~e:-, .. , d.2:~er .. zurn 3:". De-

ist (besser:gebüh~t; TZ 22.3) - scm~c a~ch sc:chen, de~en A~sp~~eh 

S:.J.CZ:'2 (,?Z J.:' .. ~lJs. 2~ - c:.:n. ;:':~ege:;e:"i ,jer S:.·...:.:e :: Z'J. ;;ewä;.~e:--.; 

:"'8:' dagege:: das 

Fäl:en zu geschehen ha~, in denen eine de~ Vo~a~sse~z~ngen - nä2-

lieh ?:l.egebedür::igke~~ iSd ~n:wu~:s - nicht vc~:ieg:. Die ~n-

benöt:igen. danach, ob be~ei:s vo~ :n~~a:~c~e:en des 3?GG Ansp~ueh 

d:'gend. 

Rech tsanspruch. Die Wendung 11 zue~:-<ann t :'s t 11 in § 35 Abs. 1 soll 'Ce 

daher durch den 3egri:f 11 gebührt 11 erset:z:: 'Nerden. 

22.4 Anstatt: "nach dem Jänne~ 1993" mü(3'Ce es in § 36 Abs.2 richtig 

"nach dem 3:'. Dezembe~ 1992" lauxen. 

22.5 Sonderzahlungen gebühren nach den jewei:s zugrundeliegenden Normen 

en~weder halb- oder vie~'Celjäh~lich. Zu~ Klars~ellung. daß d:'e Son­

derzahlungsan~eile in die 3erechnung des Ausglei=~sbe'C~ages einzu­

beziehen sind. sollte der Klarrunerausdruck in § 4:) Abs.1 Z.l "ein­

schließlich der Sonderzahlungsanteile" lauten. 
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Aus Termingründen kann die Stellungnahme zu den Entwürfen einer Verord­

nung und einer Vereinbarung - wie telefonisch besprochen - erst in ca. 

14 Tagen ergehen. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleich­

zeitig dem Präsidium des Nationalrates übersandt. 

1 ~ Juli 1992 

Der Leiter: 
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